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Kurz-Zusammenfassung Covid-19-Investitionsprämie  
 

Förderungsfähig sind materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen 
in das abnutzbare Anlagevermögen. 

Antragstellung:  ab 1.9.2020 bis zum 28.2.2021 
Investitionssumme:  mindestens € 5.000,-- pro Antrag 
    maximal € 50.000.000,-- je Firma / Konzern 
 
Zuschuss:   7% für förderfähige Investitionen  
    14% für den Bereich Ökologisierung, Digitalisierung und  
    Gesundheit 
 
Erste Maßnahmen: Vor dem 1. August 2020 und nach dem 28.2.2021 dürfen keine 

ersten Maßnahmen gesetzt werden. 
 

Erste Maßnahmen sind Bestellungen, Lieferung, der Beginn von 
Leistungen, Anzahlungen, Zahlungen, Rechnungen, Abschluss 
eines Kaufvertrages oder Baubeginn der förderungsfähigen 
Investitionen. 

 
Schwerpunkt: DIGITALISIERUNG 

Auszug aus dem FRAGENKATALOG aws – Stand 21.8.2020 
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Bitte um Kenntnisnahme: nur ein Auszug - auf unser Angebot (=Software) bezogen, 
 – Stand August 2020.  
Die kompletten Unterlagen (Förderungsrichtlinie und Fragenkatalog) finden Sie unter: 

www.aws.at 
 
 
 
Herzliche Grüße aus Linz-Puchenau 
Roswitha Brandstetter, MBA 
 
 


